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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1984

Norm

StGB §50 Abs1

Rechtssatz

Ob die Erteilung einer Weisung notwendig oder zumindest zweckmäßig ist, ist auf Grund einer Gesamtwürdigung aller

Umstände des Einzelfalls in Verbindung mit den realen Möglichkeiten der Weisung zu beurteilen.
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